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 Veröffentlicht am 22.04.1999

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §16 Abs1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z1;

EStG 1988 §20 Abs1 Z2 lita;

Rechtssatz

Eine doppelte Haushaltsführung kann nur dann zu Werbungskosten führen, wenn die Verlegung des

Familienwohnsitzes nicht zumutbar gewesen ist. Bei dieser Beurteilung ist nicht von Relevanz, ob die Wohnungsnahme

am neuen Dienstort deshalb zu erfolgen hat, weil wegen großer Entfernung ein tägliches Pendeln nicht möglich ist,

oder ob auf Grund anderer besonderer Umstände ein (weiterer) Wohnsitz erforderlich ist (Hinweis E 19.9.1995,

91/14/0227).
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